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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Johannes Becher, 
Gülseren Demirel, Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, 
Stephanie Schuhknecht, Gisela Sengl, Florian Siekmann und Fraktion (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN) 

Einzelfallgenehmigungen für Fach- und Ergänzungskräfte verstetigen: qualifizier-
tes Personal gewinnen und halten! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Anerkennung von Fach- und Ergänzungs-
kräften nach § 16 Abs. 6 Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Kinderbildungs- 
und -betreuungsgesetzes (AVBayKiBiG) bayernweit zu vereinheitlichen. Hierzu ist da-
rauf hinzuwirken, dass die Anerkennung von Qualifikationen und die damit verbundene 
Einstufung als Fach- oder Ergänzungskraft für einen bestimmten Bildungsbereich 
(Krippe/Kindergarten/Hort/integrative Gruppen) durch ein örtliches oder das Landesju-
gendamt auch bei einem Wechsel der Einrichtung, des Trägers oder des Landkreises 
Bestand hat. Unberührt hiervon bleibt bei einem Einrichtungswechsel die Prüfung der 
einrichtungsbezogenen Faktoren, z. B. die Einbindung in das bestehende Team, die zu 
übernehmende Tätigkeit oder ein angestrebter Wechsel des Bildungsbereichs. 

 

 

Begründung: 

Auf der Grundlage von § 16 Abs. 6 AVBayKiBiG besteht die Möglichkeit, auch Personen 
als Fach- oder Ergänzungskräfte einzusetzen, die nicht die Voraussetzungen nach § 16 
Abs. 2 bis 4 AVBayKiBiG erfüllen, wenn die Vermittlung der Bildungs- und Erziehungs-
ziele gleichwertig sichergestellt werden kann. Bewirbt sich entsprechend eine Person 
mit pädagogischer Vorbildung bei einer Kindertageseinrichtung, benötigt die Einrich-
tung die Genehmigung der Aufsichtsbehörde (i. d. R. des örtlichen Jugendamts). Für 
die Beurteilung einer Person als Fach- oder Ergänzungskraft soll nach § 16 Abs. 6  
AVBayKiBiG die vom Landesjugendamt (BLJA) veröffentlichte Liste bereits geprüfter 
Berufe (Kita-Berufeliste) zur Entscheidung herangezogen werden. Diese Liste basiert 
auf den gesetzlichen Grundlagen und den durch das Prüfverfahren des BLJA getroffe-
nen Entscheidungen. Der bewerbenden Person wird dann entsprechend ihren Qualifi-
kationen die (Nicht-)Eignung für einen bestimmten Bildungsbereich (Krippe/Kindergar-
ten/Hort/integrative Gruppen) ausgesprochen. 

Trotz der bereits vorgenommenen Prüfungen und der Dokumentation in der Kita-Beru-
feliste muss laut der bestehenden Vollzugshinweise des Staatsministeriums für Familie, 
Arbeit und Soziales die Prüfung der Qualifikationen bei jedem Einrichtungswechsel er-
neut vorgenommen werden. In der Praxis führt dies zu unnötigen Wartezeiten im Be-
werbungsprozess für die Einrichtungen, unnötigem Arbeitsaufwand für die Jugendäm-
ter, teilweise zu unterschiedlichen Bewertungen der Qualifikationen durch verschiedene 
Jugendämter und damit zu einer hohen Unsicherheit für die zu prüfenden Personen bei 
einem Stellenwechsel. Dieses Verfahren ist nicht sinnvoll und unnötig kompliziert, denn 
die zu bewertenden Qualifikationen bleiben dieselben. Lediglich der spezifische Aufga-
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benbereich und die Eignung für das bestehende Team könnten sich bei einem Einrich-
tungswechsel verändern. Wie bei jedem anderen Bewerbungsgespräch werden diese 
Faktoren aber bereits durch die Einrichtung berücksichtigt und bedürfen keiner erneu-
ten Prüfung der grundlegenden Qualifikation durch die Aufsichtsbehörde. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Johannes Becher u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 18/22458 

Einzelfallgenehmigungen für Fach- und Ergänzungskräfte verstetigen: qualifi-
ziertes Personal gewinnen und halten! 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Johannes Becher 
Mitberichterstatterin: Sylvia Stierstorfer 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie 
federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag 
nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 68. Sitzung am 
23. Juni 2022 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Doris Rauscher 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Johannes Becher, 
Gülseren Demirel, Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, 
Stephanie Schuhknecht, Gisela Sengl, Florian Siekmann und Fraktion  
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 18/22458, 18/23891 

Einzelfallgenehmigungen für Fach- und Ergänzungskräfte verstetigen: qualifizier-
tes Personal gewinnen und halten! 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Markus Rinderspacher 

V. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Karl Freller



Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten 

werden (s. Anlage)

Vorab ist über den Antrag der FDP-Fraktion betreffend "Vielfalt auch an privaten Schu-

len kindbezogen fördern" auf Drucksache 18/22897 gesondert abzustimmen.

Ich rufe die Listennummer 42 der Anlage zur Tagesordnung auf: Antrag der Abgeord-

neten Martin Hagen, Matthias Fischbach, Julika Sandt und andere und Fraktion (FDP) 

betreffend "Vielfalt auch an privaten Schulen kindbezogen fördern", Drucksa-

che 18/22897.

Der federführende Ausschuss für Bildung und Kultus empfiehlt die Zustimmung mit der 

Maßgabe, dass folgende Änderungen durchgeführt werden:

Erstens. Satz 1 wird gestrichen. Zweitens. Im neuen Satz 1 wird nach den Wörtern 

"wird aufgefordert" das Wort "schriftlich" eingefügt.

Wer dem Antrag der FDP-Fraktion mit den vorgeschlagenen Änderungen zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der 

GRÜNEN, der FREIEN WÄHLER, der SPD und der FDP. Gegenstimmen! – Das ist 

der fraktionslose Abgeordnete Swoboda. Stimmenthaltungen! – Das sind die AfD-

Fraktion sowie die weiteren fraktionslosen Abgeordneten. Damit ist dem Antrag ent-

sprochen.

Nun kommen wir zur Gesamtabstimmung über die Liste. Hinsichtlich der jeweiligen 

Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die 

Liste.

(Siehe Anlage 1)
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Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der GRÜNEN, der 

FREIEN WÄHLER, der AfD, der SPD und der FDP. Gegenstimmen? – Keine. Enthal-

tungen? – Das sind die drei anwesenden fraktionslosen Abgeordneten. Damit hat der 

Landtag diese Voten übernommen.
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